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f § 17 Bgld. LRHG
Ubergangsbestimmungen

Bgld. LRHG - Burgenlandisches Landes-Rechnungshof-Gesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.07.2025

(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes beim Landeskontrollamt anhangigen Prifungsverfahren
gelten als solche nach den Bestimmungen dieses Gesetzes und sind nach dessen Bestimmungen abzuschlieRen.

(2) Bis zur Bestellung des Direktors des Landes-Rechnungshofs Ubt dessen Funktion der zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes mit der Leitung des Landeskontrollamts betraute Bedienstete des Landeskontrollamts

aus.

(3) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes beim Landeskontrollamt tatigen Bediensteten werden mit
diesem Tag Bedienstete des Landes-Rechnungshofs im Sinne dieses Gesetzes.

(4) MaBnahmen, die erforderlich sind, damit der Landes-Rechnungshof mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die ihm
zugewiesenen Aufgaben wahrnehmen kann, dirfen im Ubrigen bereits ab dem der Verlautbarung dieses Gesetzes
folgenden Tag gesetzt werden.

In Kraft seit 07.02.2002 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 17 Bgld. LRHG Übergangsbestimmungen
	Bgld. LRHG - Burgenländisches Landes-Rechnungshof-Gesetz


